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8. 3.
Handlungen der freiwilligen Gerichtsbar¬

keit , welche das Amt Brake etwa bis jetzt auf
dem Weserstrome an Bord von Schiffen unter¬
halb der Amtsgrenzen vorgenommen haben
mögte , sollen aus dem Grunde , daß das Ge¬
schäft außerhalb der Amtsgrenzen vorgcnommen
worden , als ungültig nicht angefochten werden
können.

Urkundlich Unserer rc.

18 ) Bekanntmachung des General-
Directoriums des Armenwesens
vom Y. April  publ . den 13 . April
18  3 6.

Borschristen we- Wenn gleich im § . 3 » . des Regulativs
senVunĝder̂ Ar- über die Anwendung der Gemeinde -Ordnung auf
menrechnungen. hjx Urmensachen vorgeschrieben ist, daß der Rech¬

nungsführer vor dem 1. Zul . die Armenrech¬
nung bei dem Kirchspielsvogts einzureichen und
wenn derselbe hierin säumig sey, das Amt auf
Anzeige des Kirchspielsvogts den Rechnungs¬
führer durch angemessene Zwangsmittel zur Er¬
füllung seiner Obliegenheit anzuhalten habe , so
hat sich dennoch ergeben , daß durch diese Vor¬
schrift die zeitige Einsendung der Armenrech¬
nungen (vor dem 1 . September ) nicht gehörig
gesichert ist.
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